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Erwägungen

E. 1
Das Strafgerichtspräsidium Basel-Landschaft sprach den Beschwerdeführer am 10. August
2016 wegen mehrfacher einfacher Verkehrsregelverletzung schuldig. Vom Vorwurf der
Drohung und der einfachen Verkehrsregelverletzung vom 19. März 2015 sprach es ihn frei.
Es verurteilte ihn zu einer Busse von Fr. 600.-- (Ersatzfreiheitsstrafe 6 Tage).

Das Kantonsgericht Basel-Landschaft wies eine dagegen gerichtete Berufung am 19.
Dezember 2016 ab und bestätigte das Urteil des Strafgerichtspräsidiums vom 10. August
2016.

Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Seine in Kopie eingereichten
Beschwerdebeilagen würden beweisen, dass er nicht Täter, sondern Opfer sei.

E. 2
Rechtsschriften haben ein Begehren, d.h. einen Antrag, und deren Begründung mit Angabe
der Beweismittel zu enthalten ( Art. 42 Abs. 1 BGG ). In der Begründung ist in gedrängter
Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ),
wobei für die Anfechtung des Sachverhalts qualifizierte Begründungsanforderungen gelten
(vgl. Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ). Die beschwerdeführende Partei hat mit
ihrer Kritik an den als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägungen der Vorinstanz anzusetzen (
BGE 140 III 115 E. 2 S. 116) und kann sich nicht darauf beschränken, einen von den
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten (Urteil
6B_3/2016 vom 28. Oktober 2016 E. 2.2 mit Hinweisen).

Die vorliegende Eingabe genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Sie
enthält weder einen konkreten Antrag, noch nimmt sie auf den angefochtenen Entscheid
Bezug. Die blosse pauschale Behauptung des Beschwerdeführers, nicht Täter, sondern
Opfer zu sein, reicht nicht. Daraus ergibt sich nicht im Ansatz, inwiefern das angefochtene
Urteil auf einem falschen Sachverhalt beruhen und gegen Bundesrecht verstossen könnte.
Der Begründungsmangel ist offensichtlich. Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art.
108 BGG nicht einzutreten

E. 3
Ausnahmsweise kann auf eine Kostenauflage verzichtet werden. Das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege wird damit gegenstandslos.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


